
Leiterin er menscC. Eıgenschaften, VO denen das en des einzelnen un
der Gemeinschaft bestimmt wıird“ (41)

Auffallend bleibt LITOTZ em die Sparsamkeıt der relig1ösen Motive, der aus dem
Glauben gesprochenen Worte och g1bt CS gerade dafür eine entscheidende Er-
klärung. Sıe soll 1mM eıl dieser Ntersuchung Worte kommen un äßt sıch
iın Sanz wenıge Worte fassen. Sıe hegt in der zutiefst pastoralen Z/relsetzung 1€eses
Papstwortes.
Johannes WTr eINE pastorale Priesterpersönlichkeıt, Pontifex, Brückenbauer
1 wahrsten Sınne des Wortes, Und 1n diesem Streben VO einer großen Lauterkeıit.
Er wollte mıiıt seinem Wort alle Menschen 1n der Welt erreichen, WI1IEC ausdrück-
ıch 1 Grußwort un:! 1m abschließenden Segensgebet der Enzyklıka betont.
Er sah ach seinem ersten Wort Jlage seiner Krönung seine vornehmste Aufgabe
1im Hırtenamt. Man dürfte eigentlıc. diese Enzyklıka nıcht lesen, ohne den ang
selner kraftvollen un klugen Stimme iın jedem Wort vernehmen. Die moderne
Fechnık uns azu in den an dıese Stimme uns uch be1 olchen Worten
leicht vorzustellen, dıe WIT nıcht mehr unmıittelbar VO  - ıhm vernehmen können.
Wır wıssen, WIE diıese Stimme uch 1ın SParsamıcen Worten das Entscheidende

vermochte. Sie gıbt uUu1LLSs ın diesem Rundschreıben, nachdem den Brüdern
und Schwestern, die Wiıllens sınd, alles ist, wWas S1E verstehen können
un! Was der Welt ZU eile dıent, auch den Ort A, dieses eıl letztlich
en ist. Jedoch dıieses letzte Wort des Glaubens wiırd nıcht 1 'Lon des T’adels
der der Warnung gesagtT, sondern als Antwort auf die rage der Menschen VOTLT
en 1oren der TG Der verstorbene aps sah mıt seinem Hırtenauge eine
Menschheıt, Cie dıe Kıirche ach dem Wege des e1ls iragt Von diesem Bıld, das
siıch ohl ın seiner Jahrzehntelangen kırchenpolitischen Tätigkeit ständıg deutlicher
abzeıichnete, empfing sıcher uch den entscheıidenden Impuls für die Einberufung
des Konzıils un! für dessen es bestimmende Auifgabe, einer firagenden Menschheıit
die Antwort des Heıls geben

Über die Einhebung der Kırchenbeıiträge wiıird beı Klerus und La:en Zeeıt vıel diskutiert. Wır
bringen diesem "Thema die Stellungnahme eines Priesters un|! 1N€es jen, Klärung der
Sachlage ınen Beitrag liefern. R.)

RAN AMLER

Kirchenbeitragseinhebung
ın Österreich durch den Staat oder durch die Kirche?

In letzter eıt ist iın Österreich äufig dıe orderung rhoben worden, daß INa  }
dıe Einhebung der Kırchenbeıiträge dem taat überantworten solle, den dı-
verscn Schwierigkeiten AuUS dem Wege gehen, die sıch Aaus der derzeitigen orm
der Einhebung durch dıe Kırche selbst ergeben. Unter diıesen Schwierigkeiten
wurden besonders dıe zahlreichen Austritte erwähnt, die angeblıch des
Kırchenbeitrages erfolgt seın sollen
Was 1ese Austritte betrifft, ıst einerseıts festzustellen, daß ZU. Beıispiel dıe
Amtliche Wiener Statistik der letzten J zeıigt, daß die Kirchenaustritte
eın Charakteristikum unserer Tage sınd, sondern daß 6S schon ın der Monarchıie
eine spürbare Austrıttsbewegun: gegeben hat und daß die gegenwärtigen Austritts-
zıflern un dem „langjährıgen Durchschnitt“ legen Anderseıts wırd ohl uch
festgehalten werden müssen, daß für die Austrıitte, die ‚wegen ” des Kıiırchenbei-
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€s erfolgen, dieser 1n den meısten Fällen Nur der Anlaß, aber nıcht der tiefste
Grund se1n dürite Es ist hoffen, daß cdie VO: Institut für kirchliche Soz1al-
forschung ZU eıt bearbeıtete Untersuchung ber die Kirchenaustritte darüber
nähere Aufschlüsse geben wird. ber auch ach Vorliegen der Ergebnisse der
genannten Untersuchung werden WITr uns keiner Täuschung darüber hingeben
dürfen, WI1IE hoch bzw w1€e niıedrig der Prozentsatz der praktizierenden Katholiken
1n Österreich ist!
Abgesehen davon scheıint aber doch dıe Einhebung der Kirchenbeıiträge durch den
Staat äahnlıch wWwW1€e in der Bundesrepublık etwas sehr Verlockendes sich
en Es soll er dıe rage eingehender behandelt werden, WI1IE eine Einhebung
durch den Staat VOLr sıch gehen un welche V.OTr=- un Nachteıile S1E bringen könnte,

ann schließlich grundsätzliche Erwägungen dieser rage anzustellen.

Wıe könnte eINE FEinhebung durch den Staat 2ın Österreich aussehen !
ach den derzeitigen Gegebenheıiten könnte INa  $ sich eine staatlıche KEinhebung des
Kirchenbeıitrages eLiwa vorstellen, daß eine bestimmte Quote des Personalsteuer
erträgni1sses also Aaus Lohnsteuer un veranlagter Einkommensteuer) den einzelnen
gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften ach der Zahl ıhrer statıistisch erfaß-
ten Mitglieder zukommt. Dıiıes würde eiwa bedeuten, daß der Staat en Personal-
teuern einen Zuschlag VO  m eiwa bıs Prozent erhebt un! VO  ; dem Erträgni1s eine
Pauschalquote jede Religionsgemeinschaft ach der Kopfzahl laut der etzten
Volkszählung abführt Die katholische TIC. bekäme ann zırka Prozent des
Gesamteinganges. 1ne individuelle Berücksichtigung der Beitragspflichtigen ach
Religionszugehörigkeıt, Wohnsıtz oder Diözesanzugehörigkeıt könnte WESCI der
techniıschen Schwierigkeıiten dabe1 Aaum Erwa: werden.
Dıie Einhebung der Kirchenbeıiträge durch den Staat ware wohl Sache nıcht 1Ur

der katholischen Kıiırche 1n Österreich, sondern aller gesetzlich anerkannten eli-
gionsgemeinschaften. Dabeı ware allerdings och immer nıcht dıe Behandlung der
Glaubenslosen? gelöst. Um S1e VO Beıtrag freizustellen, ware nötig, etwa dıe
Eıntragung eINes Freibetrages auf der Lohnsteuerkarte ber Antrag und S
Nachweıs des Austrittes vorzusehen. Verschiedentlich wurde vorgeschlagen, uch
die keinem gesetzlich anerkannten Bekenntnıs Zugehörigen mıt einer Abgabe Aaus

dem 'Tiıtel der Kultursteuer oder dergleichen belegen, amıt eın finanzıeller
Anreiız ZU Austritt besteht. Dagegen sprechen aber dıe staatsbürgerlichen Grund-
rechte, der Staatsvertrag VO  an Saınt Germaın, der Staatsvertrag 955 un! dıe
Menschenrechtskonvention.

Vorteıule einer staatlıchen Fınhebung
Der Pflichtige würde dıe Art der Eınhebung durch den Staat weniıger spuren, da
der Kirchenbeitrag automatisch mıiıt dem Abzug der Lohnsteuer Von Lohn un:
Gehalt bzw. mıt den Zahlungen der Eınkommensteuer erfolgen würde. 1ese

der Einhebung ıllıger käme, kann nıcht verbindlich gesagt werden; jedenfalls
würden die Finanzämter äahnliıch w1€e die 'ost be1i der Einhebung der Rundfunk-
und Fernsehgebühren auch einen bestimmten Prozentsatz beanspruchen.
Von orteil betreffend dıe Söhe der KEingänge ware sicher auch dıe lückenlose
Besteuerung er Eınkommen, dıe derzeıt aum möglıch ist, da den kirchlichen
Urganen diıe entsprechenden Unterlagen nıcht vollkommen ZUr.r erfügung stehen.
Als der häufigsten angeführte Vorteil der Einhebung der Kirchenbeıiträge
durch das staatlıche Finanzamt wird angeführt, daß amıt die Kırche vieler kon-

Vgl Bodzenta, Die Katholiken Österreich. Eın religionssoziologischer Überblick. Wien 1962
Ö, hne relig1öses Bekenntnis.
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kreter Schwierigkeiten enthoben ware, die sıch aus der derzeitigen orm der Eın-
hebung durch dıe Kırche selbst ergeben. Man könnte sıch SOZUSASCH dıe Hände
in NSCHAU. waschen ınd würde doch seinem eld kommen.

Nachteıle Ner staatlıchen Einhebung
Vor a.  em wAäre die Gefahr gegeben, daß die Unabhängigkeit des kırchlichen
Finanzwesens eingeschränkt wird. Zur „SOcletas perfecta” gehört auf jeden Fall
die finanzıelle Verfügungsfreiheit.
In der Erscheinungsform waäare der Kırchenbeitrag, WeCnNnn als Zuschlag
einer staatlıchen Steuer eingehoben werden sollte, ann doch eine staatlıche Steuer.
Zumindest würde S1e 1m Bewußtsein des Volkes bald einer olchen werden.
Es darf 1ın diesem Zusammenhang vielleicht auf den Religionsfonds hingewlesen
werden, der seinerzeıt uch ZU Bestreitung der kırchlichen Bedürfnisse 1Ns Leben
gerufen wurde, be1 dem aber 16se Zweckbestimmung allmählıich uch aus dem
ewußtsein des Volkes geschwunden ist
IBEN VO Staat erhobene Quotenerträgnis könnte wahrscheinlich 110r bloc der
„„katholiıschen Kırche Österreichs“ überwiesen werden. Dıie Empfangsstelle müßte
annn intern dıe Aufteilung auf dıe einzelnen Diıözesen vornehmen. Die Aulfteilungkönnte ach der Bevölkerungszahl der Dıözesen oder gewissen Schwier1ig-keiten ach dem tatsächlichen Steueraufkommen erfolgen. Die Aufteilung ach
dem tatsächlichen Steueraufkommen 1ın den einzelnen Diözesen ware deshalb sehr
schwıer1g, weıl die Personalsteuern e1m Betriebsfinanzamt, dessen Bereich VO
dem des Wohnsıiıtzfinanzamtes oft verschiıeden ist, eingehoben werden.
Eın weıterer Nachteıil bestünde 1n der Auifgabe des vielen Schwierigkeiten
aufgebauten selbständigen Apparates. Innerhalb weniger a.  re wäre das kırchliche
Finanzwesen doch nıchts anderes als ein eıl des staatlıchen Budgets. Die Kırche
würde Beteiligter 1m Streit das Budget Uun! geriete leicht 1n den polıtischenStreıit.
Dabe!i ist och berücksichtigen, daß dıe Eınführung der Eınhebung der Kıirchen-
beiträge UÜre den Staat sıcher uch durch einen Gesetzesbeschluß erfolgen müßte.

1€s den derzeitigen politischen Verhältnissen einfach VOLr sıch gehenwürde? Ist doch auf dem staatlıchen Sektor betreffend Steuerhoheit der Länder
un! Gemeinden derzeıt gerade die enigegengesetzte Lendenz vermerken.
Schließlich könnte CS uch einmal sein, daß der Staat die Einhebung der Kırchen-
steuer einstellt un! diıese Sorge wieder die Kırche zurückg1bt; damıt könnte
eın äaußerst peinliches Vakuum entstehen.

Grundsätzlıiche Erwägungen
Die rage ach der Eiınhebung des Kirchenbeitrages durch den Staat der durch
dıe Kırche ist wichtig SCHNUßg, sıch nıcht einfach VOo  - einem billıgen Pragmatısmus

versuchen.
leiten lassen, sondern dıe Entscheidung aus grundsätzliıchen Erwägungen heraus

Dabe:i sollte folgendes berücksichtigt werden:

Das kırchliche Gresetzbuch
Can 495 dekretiert: „Ecclesıa catholica eit Apostolica Sedes natıyum 1USs
habent lıbere et independenter cıvılı acquırendi, retinendı ad-
miıinıstrandi ona temporalıa ad fines sıbı propr10s prosequendos. “ Das heißt
nıchts anderes, als daß dıe Kırche das Recht hat, Z Erreichung der ıhr eigenenZwecke Vermögen erwerben, besitzen und verwalten.



Die ırche besıtzt dıieses ec JN Nataur d das heißt daß Christus mıt den
ufgaben, dıe der Kırche gegeben hat iıhr uch dase auf alle dıe ıttel
gegeben hat dıe S1IC ZU Verwirklichung ıhrer Aufgaben hat Zu diesen
Mıiıtteln gehören ohne Zweiftel uch dıe iırdiıschen Güter, dıe ZUT Ausbreitung
und Erhaltung der wahren Religion, ZU Gottesdienst un! ZU Unterhalt der
Kırchendiener notwendiıig sınd
Die TC besitzt dıieses Recht unabhängıg JM ‚Staate weıl S1C SoN!| ıhren WeC.
LLUTL erreichen könnte, WE der Staat damıt einverstanden WAaIc

Das kırchliche Gesetzbuch spricht sıch Can 496 auch Sanz eindeutig ber
das VO Staat unabhängige ec Aaus VO  - ıhren Gläubigen Abgaben CI -
en „Ecclesiae 1US QUOQQUC Eest independens C1vılı potestate, exigendi1
fidelibus QUa«C ad cultum dıvinum, ad honestam clerıcorum alıorumque -

SUSsSTtE  3 et ad rel1quos nes sıbı SINT NECESSaIl2a

Daß dıe Kırchenbeıiträge nıcht erst „Hıtler MITt dem „Gesetz ber dıe Erhebung
VO:  } Kirchenbeıiträgen Lande Österreich?“ erfunden hat aliur 1STt außerdem
das Konkordat VO  5 924 euge, das Artikel XIV anderem bestimmte
„Die Verwaltungsangelegenheiten der kırchlichen erDande werden VO  - der
Kırche geregelt wobeln der Kırche das n Zn Einhebung VO  } Umlagen
grundsätzlıch zukommt

Die staatlıche Rechtslage
Das „Staatsgrundgesetz VO. 71 867 ber dıe allgemeınen Rechte der
Staatsbürger für dıe Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder*“ das
als Verfassungsgesetz gl bestimmt Artıikel „‚ Jede gesetzlıch anerkannte
TIC. un Religionsgesellschaft verwaltet ıhre Nnneren Angelegenheiten
selbständıg . .
Dazu ist Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes® Sanz eindeutig ent-
nehmen, daß den NNECICI Angelegenheıten gesetzliıch anerkannten
Kırche oder Religionsgesellschaft die Erhebung VO  — Beıträgen ZU Deckung ıhres
Sach- oder Personalbedartfes zahlt Die Beschaffung der hıefür erforderlichen
finanzıellen ıttel 1st doch C111C Voraussetzung dafür, daß die Kirche der
Religionsgesellschaft überhaupt ihre NNCTICH Angelegenheıiten ordnen und VeOI-
walten annn Wenn hıezu das Vermögen un freiwillige Spenden nıcht ausreichen,
1STt dıe rhebung VO.  e} Beıträgen unvermeıdlich Es 1st er den gesetzlich
anerkannten Kırchen un! Religionsgesellschaften das Recht A rhebung VO  e

Beıträgen für die Deckung des mıiıt der Ordnung un Verwaltung der nneren

Angelegenheıten verbundenen Sach- un! Personalbedarfes institutionell ge-
geben Die rhebung olcher Beıträge selbst 1ST daher C111LC iNNere Angelegenheıit”?
Das Staatsgrundgesetz VO.:  I 867 ıst gewıiß nıcht klerikalem Denken entsprungen
Die Intentionen des Liıberalismus wesentlich andere Ist aber Sanz
abwegig denken, daß sıch nıcht uch modern kirchliches un: altes liberales
Denken SCWISSCH Zeıiıtpunkt berühren bzw überschneiden?

Kırchenpolitische Gesichtspunkte
Wır sınd heute (Gott SC1 ank wEITt daß WITL ohne den Entscheidungen des
Konzıils vorgreifen INL1USSCH VOoNn Kirchenbegriff und VON

GBI£. Nr.
Ä RGBI Nr. 142
5  5 Gemäß Artıkel 149, Absatz des Bundesverfassungsgesetzes

Vom 1959
Vgl Werner Klecatsky, Bundesverfassungsrecht, Manz, Wiıen 1961



Kırchenerlebnis sprechen können. Die een des Josefinısmus, daß die
IC. keine socletas perfecta mıiıt unabhängigem Eıgenbereich, dem Staat
ebenbürtig, sondern diesem als Dienerin untergeordnet ware, scheinen heute
doch weıtgehend überwunden se1IN.
Sollte 6S 1UuU. tatsächlich seinN, daß WITr, nachdem WI1Tr allerdings nıcht Sanz
freiwillig durch dıe Eiınführung der Kıirchenbeıiträge und deren FEinhebung
UrCc. dıe Kırche selbst einen wesentlichen Schritt VOIL eben diesem Josefinismus
WCS gemacht haben, 1U doch wıeder Angst VOTr unNnseTrTeEemM eigenen Mut haben?
Sollen WIT uns, nachdem WI1r F einen Katholikentag mıt der Parole „Freie
Kırche 1m {reien Staat "‘ veranstaltet haben, 1U nıcht doch wıeder heber
die Fittiche des Staates begeben?
Viıelleicht ist 1n diesem Zusammenhang besonders die Tatsache interessant, daß
ZU e1spie 1ın Ungarn un iın der Tschechoslowakei uch heute och der
Staat den Klerus esolde Voraussetzung des Personalbezuges ist jedoch, daß
der betreffende Geistliche se1n AÄAmt 1mM Eiınverständnis mıt dem Staat ausübt.
Demgegenüber besteht 1ın der DD  z (Ostdeutschland) auch heute och in
relatıver Freiheit dıe kırchliche Beıtragsorganisation. Wenn sıch NU. dıe Kırche
ın Ostdeutschland offenkundıg doch eıner orößeren Freiheit erireut als 1n
der Ischechoslowakein un!' ın Ungarn, ist das siıcher nıcht Nu auch auf
dıe finanzıelle Unabhängigkeit VO Staat zurückzuführen.

Folgerungen
Die oben A Erwägung anheimgestellten Gesichtspunkte scheinen graviıerend

se1n, dıe Beibehaltung der Einhebung der Kırchenbeıiträge ın Österreich
uUrcC. dıe Kırche selbst ordern können. Damiıt soll nıcht gesagt se1n, daß be1i
der heutigen Praxıs der Einhebung der Kırchenbeıiträge durch die Kırche selbst
schon alles schlechthin mustergültig wäre. Ebenso wichtig wWwW1€e die seelsorglichen
Erwägungen sınd die Forderungen ach wenıgstens annähernder Gerechtigkeıit,
ach entsprechender Schulung, Auswahl un Betreuung des 1m Kırchenbeıitrags-
dıenst verwendeten Personals, ach Aulfrechterhaltung der Zahlungsmoral der
Kirchenbeitragspflichtigen und schliıeßlich ach möglıchst umfassender un offener
Informatıon der Gläubigen ber die Angelegenheıten der kırchlichen Finanz-
geDarung überhaupt.

W I DE LORENZ

Ende der Kirchenbeıiträge in Österreich?
Bevor der Verfasser auf das ema einge. das der 'Titel dieses Artıkels ankündıgt,
tellen
möchte sıch erlauben, einige persönliche Bemerkungen seınem Beitrag VOTAanZu-

Der Verfasser veritirat jahrelang den tandpunkt, daß dıe Kirchenbeiträge nıcht
UrC. den Staat, sondern direkt UrC. cdıe Kırche einzuheben selen, und ZWar RN
zwel Gründen: Die Einhebung der Kırchenbeiträge seıtens der Geıistlichen
eröfine der Kırche Cuc Möglıchkeiten der eelsorge, da durch diese Praxıs der
Kontakt zwıschen Geistlichen un Gläubigen wesentlich intensiıver werde; der
Verfasser elt CS für gefährlıch, daß dem Staat, gleichgültig welcher polıtischen
Rıchtung sel, Eınblick iın die kırchliche Finanzverwaltung gegeben werde.
Der Verfasser hat seıther se1ine Ansıchten revıdıert, auf TUN! zahlreicher espräche
mıt Geistliıchen und Gläubigen, die ıhm unverblümt ıhre Ansıchten ber das bıs-


